
Gesetz zum Internationalen Familienrecht
Das Gesetz zum internationalen Familienrecht v. 26.1.2005
ist am 31.1.2005 verkündet worden (BGBl I S. 162). Es ist am
1.3.2005 in Kraft getreten (mit Ausnahme der §§ 12 Abs. 3
und 47 Abs. 2, die bereits am 1.2.2005 in Kraft getreten sind):

Das Gesetz dient der Durchführung der sog. Brüssel-IIa-Ver-
ordnung (EG-VO Nr. 2201/2003), die ab dem 1.3.2005 in den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit Ausnahme Dä-
nemarks gilt.

Aufs�tze

Die Patientenverf�gung –
Bemerkungen zur aktuellen rechtspolitischen Debatte1

Prof. Dr. Volker Lipp / Wiss. Mitarb. Michael Benedikt Nagel, Universität Göttingen

I. Die aktuelle Diskussion

In der Diskussion um die sog. „Sterbehilfe“ ist heute all-
gemein anerkannt, dass die grundrechtlich geschützte Patien-
tenautonomie auch das Recht umfasst, sich für oder gegen
eine ärztliche Behandlung zu entscheiden.2 Welche Bedeu-
tung und Tragweite die Patientenautonomie für den Verzicht
auf lebenserhaltende ärztliche Maßnahmen bzw. für deren
Einstellung hat, ist allerdings heftig umstritten.
Bereits vor geraumer Zeit haben die Strafgerichte die Einstel-
lung lebenserhaltender Maßnahmen auf Wunsch des Patienten
(„passive Sterbehilfe“)3 für grundsätzlich zulässig erklärt,
ebenso wie die medizinisch gebotene und mit Einwilligung des
Patienten erfolgende Gabe von Schmerzmitteln oder anderen
Medikamenten, die als Nebenwirkung das Leben des Patienten
verkürzen („indirekte Sterbehilfe“).4 Danach hat sich die Dis-
kussion darauf konzentriert, ob und wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen ein Vertreter die Einstellung lebenserhalten-
der Maßnahmen verlangen und auf welche Weise jemand Vor-
sorge bezüglich seiner ärztlichen Behandlung treffen kann.5

Zu diesen Fragen sind in den letzten Jahren mehrere obergericht-
liche Entscheidungen ergangen,6 die Bewegung in die Debatte
gebracht und nunmehr auch den Gesetzgeber auf den Plan geru-
fen haben. So hat die Bundesjustizministerin eine Arbeitsgruppe
(im Folgenden: AG) eingesetzt, deren Bericht7 Grundlage für den
Referentenentwurf eines 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes
vom 1.11.20048 (im Folgenden: RefE) ist. Parallel dazu haben die
Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz9 (im Folgen-
den: Bioethik-Kommission RPf) und die Enquete-Kommission

„Ethik und Recht der modernen Medizin“ des Bundestags10 (im
Folgenden: Enquete-Kommission) ausführliche Berichte zum
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